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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I 

 Feuerschutz- und Feuerwehrgesetz (FFG)       

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,  

 auf Antrag des Regierungsrates,  

 beschliesst:  

 I.  

 Der Erlass 871.11 Feuerschutz- und Feuerwehrge-
setz vom 20.01.1994 (FFG) (Stand 01.01.2014) wird 
wie folgt geändert: 

 

Art.  5 
Feuerschutzaufgaben 

  

1 Der Feuerschutz umfasst insbesondere die folgen-
den Aufgaben: 

  

a Festlegen feuerschutztechnischer Auflagen im 
Rahmen von Baubewilligungs-, Plangenehmi-
gungs- sowie Betriebs- und Gewerbebewilligungs-
verfahren, 

  

b periodische, feuerschutztechnische Kontrollen be-
stehender Gebäude, Anlagen und Einrichtungen, 

  

c Reinigung und Kontrolle von Feuerungs- und 
Rauchabzugsanlagen, 

c Reinigung und Kontrolle von Feuerungs- und 
RauchabzugsanlagenAbgasanlagen, 

 

d Ausbildung der Vollzugsorgane und   

e Information der Öffentlichkeit über den Feuer-
schutz. 
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2.3 Reinigung von Feuerungsanlagen 2.3 Reinigung und Kontrolle von Feuerungs-
anlagenFeuerungs- und Abgasanlagen 

      

Art.  10 
Grundsatz 

  

1 Feuerungs- und Rauchabzugsanlagen, die mit fes-
ten oder flüssigen Brennstoffen betrieben werden, 
sind nach Massgabe der feuerschutztechnischen, 
lufthygienischen und energetischen Erfordernisse 
periodisch zu reinigen. 

1 Die Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigen-
tümer haben die Feuerungs- und Rauchabzugsanla-
genAbgasanlagen, die mit festen oder flüssigen 
Brennstoffen betrieben werden, sind nach Massgabe 
der feuerschutztechnischen, lufthygienischen und 
energetischen Erfordernisse periodisch reinigen zu 
reinigenlassen. 

 

2 Die Reinigung von Feuerungs- und Rauchabzugs-
anlagen ist grundsätzlich Aufgabe der Kaminfegerin 
oder des Kaminfegers. 

2 Die Sie dürfen für die Reinigung von Feuerungs-
 grundsätzlich nur Kaminfegerinnen und Rauchab-
zugsanlagen ist grundsätzlich Aufgabe der Kaminfe-
gerin oder des KaminfegersKaminfeger beauftragen, 
die über eine Konzession zur Berufsausübung verfü-
gen. 

 

3 Der Regierungsrat legt die Ausnahmen durch Ver-
ordnung fest. Er kann insbesondere die Selbstreini-
gung von Feuerungen und Rauchabzugsanlagen 
zulassen, wenn dazu kein besonderes Fachwissen 
erforderlich ist. 

3 Der Regierungsrat legt die Ausnahmen durch Ver-
ordnung fest. Er kann insbesondere die Selbstreini-
gung von Feuerungen und Rauchabzugsanlagen 
zulassen, wenn dazu kein besonderes Fachwissen 
erforderlich ist. 

 

Art.  11 
Organisation 

Art.  11 
OrganisationKonzession 

 

1 Der Regierungsrat teilt den Kanton in Kaminfeger-
kreise ein. In diesen haben die jeweilige Kreisinhabe-
rin oder der Kreisinhaber grundsätzlich das alleinige 
Reinigungsrecht. 

1 Der Regierungsrat teilt den Kanton in Kaminfeger-
kreise ein. In diesen haben die jeweilige Kreisinhabe-
rin Die Erteilung einer Konzession setzt das eidge-
nössische Kaminfegermeisterdiplom oder der Kreis-
inhaber grundsätzlich das alleinige Reinigungsrecht
den Nachweis einer gleichwertigen Ausbildung vo-
raus. 
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2 Anstände bei der Verrichtung der Kaminfegerarbei-
ten berechtigen Hauseigentümerin oder Hauseigen-
tümer, die Inhaberin oder den Inhaber eines Nach-
barkreises mit den Arbeiten zu betrauen. 

2 Anstände bei der Verrichtung der Kaminfegerarbei-
ten berechtigen Hauseigentümerin oder Hauseigen-
tümer, die Inhaberin oder den Inhaber eines Nach-
barkreises mit den Arbeiten zu betrauenDer Regie-
rungsrat kann zur Ausübung dieses Be-
rufs weitere persönliche Voraussetzungen sowie 
Weiterbildungspflichten durch Verordnung festlegen. 

 

3 Der Regierungsrat legt die Wählbarkeitsvorausset-
zungen und die Aufgaben der Kreisinhaberin oder 
des Kreisinhabers fest und erlässt einen Kaminfe-
gertarif. 

3 Der Regierungsrat legt die Wählbarkeitsvorausset-
zungen und die Aufgaben der Kreisinhaberin oder 
Wer ausserhalb des Kreisinhabers fest und erlässt 
einen KaminfegertarifKantons als Kaminfegerin oder 
Kaminfeger in einem Monopolsystem tätig ist, erhält 
keine Konzession. 

 

 4 Reinigungsarbeiten und Brandschutzkontrol-
len dürfen Kaminfegerinnen und Kaminfeger ohne 
Konzession sowie Personen mit gleichwertiger Aus-
bildung und Lernende nur vornehmen, wenn sie von 
konzessionierten Kaminfegerinnen und Kaminfegern 
beaufsichtigt werden. 

 

Art.  12 
Reinigungs- und Kontrollpflicht 

Art.  12 
Reinigungs- , Kontroll- und KontrollpflichtMeldepflicht 

 

1 Anlässlich der Reinigung hat sich die Kaminfegerin 
oder der Kaminfeger zu vergewissern, ob die Feue-
rungs- und Rauchabzugsanlagen den Feuerschutz-
vorschriften entsprechen. 

1 Anlässlich der Reinigung hat sich die Kaminfegerin 
oder der Kaminfeger zu vergewissern, obdass die 
Feuerungs- und RauchabzugsanlagenAbgasanlagen 
den Feuerschutzvorschriften entsprechen. 

 

2 Festgestellte Mängel sind der Gebäudeeigentüme-
rin oder dem Gebäudeeigentümer und der Gemeinde 
schriftlich zu melden. 

2 Festgestellte Mängel sind der Gebäudeeigentüme-
rin oder dem Gebäudeeigentümer und der Gemeinde
für die feuerschutztechnische Aufsicht zuständigen 
Stelle schriftlich zu melden. 

 

4.3 Reinigung von Feuerungsanlagen 4.3 Reinigung von Feuerungsanlagen
Konzessions- und Aufsichtsbehörde für die 
Kaminfegerinnen und Kaminfeger 

      



- 4 -  
 
 

 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I 

Art.  41 
Wahl- und Aufsichtsbehörde der Kaminfeger 

 
Titel entfernt. 

 

1 Wahl- und Aufsichtsbehörde für Kaminfegerinnen 
und Kaminfeger ist die Gebäudeversicherung des 
Kantons Bern. 

1 Wahl-Konzessions- und Aufsichtsbehörde für 
die Kaminfegerinnen und Kaminfeger ist die Gebäu-
deversicherung des Kantons Bern. 

 

2 Die Aufsichtsbehörde kann Kaminfegerinnen oder 
Kaminfeger bei wiederholten Amtspflichtverletzungen 
verwarnen oder ins Provisorium versetzen. Bei gro-
ben Amtspflichtverletzungen kann sie die vorzeitige 
Entlassung verfügen. 

2 Die Aufsichtsbehörde Sie kann Kaminfegerinnen 
oder Kaminfeger bei wiederholten Amtspflichtverlet-
zungen verwarnen oder ins Provisorium versetzen. 
Bei groben Amtspflichtverletzungen kann sie die 
vorzeitige Entlassung verfügen. 

 

 a bei wiederholten Konzessionsverletzungen die 
Kaminfegerin oder den Kaminfeger verwarnen oder 
die Konzession einschränken, 

 

 b bei groben Konzessionsverletzungen die Konzessi-
on widerrufen. 

 

3 Der Regierungsrat regelt die Aufgaben nach Absatz 
1 sowie deren Abgeltung durch Verordnung. Die 
Volkswirtschaftsdirektion schliesst mit der GVB eine 
Leistungsvereinbarung mit entsprechenden Zielvor-
gaben ab. 

3 Der Regierungsrat regelt die Aufgaben nach Absatz 
1 sowie deren Abgeltung durch Verordnung. Die 
Volkswirtschaftsdirektion schliesst mit der GVB 
Gebäudeversicherung eine Leistungsvereinbarung 
mit entsprechenden Zielvorgaben ab. 

 

Art.  42 
Rechtspflege 

Art.  42 Aufgehoben.  

1 Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungs-
statthalter beurteilt auf Klage hin vermögensrechtli-
che Streitigkeiten zwischen Hauseigentümerin oder 
Hauseigentümer und Kaminfegerin oder Kaminfeger. 

  

2 In den übrigen Streitigkeiten trifft die Regierungs-
statthalterin oder der Regierungsstatthalter eine Ver-
fügung. Diese unterliegt der Beschwerde an die 
Volkswirtschaftsdirektion. 
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3 Im übrigen richtet sich das Verfahren nach den 
Vorschriften des VRPG. 

  

Art.  46 
 

  

1 Der Regierungsrat erlässt die erforderlichen Aus-
führungsbestimmungen. 

  

2 Er kann technische Normen anerkannter Organisa-
tionen ganz oder teilweise verbindlich erklären. 

  

 3 Er kann vorsehen, dass die mit dem Vollzug der 
Reinigung von Feuerungs- und Abgasanlagen be-
trauten Behörden die Ersatzvornahme anordnen 
können. 

 

Art.  47 
Strafbestimmungen 

  

1 Mit Busse von 20 bis 20'000 Franken wird bestraft, 
wer 

  

a unbefugt eine Handlung vornimmt, die nach diesem 
Gesetz bewilligungspflichtig ist, 

a unbefugt eine Handlung vornimmt, die nach diesem 
Gesetz konzessions- oder bewilligungspflichtig ist, 

 

b eine Bewilligung überschreitet, b eine Konzession oder Bewilligung überschreitet,  

c rechtskräftigen Verfügungen nicht nachkommt oder   

d Pflichten, die ein ordnungsgemässer Feuerwehrbe-
trieb mit sich bringt, nicht erfüllt. 

  

2 In schweren Fällen kann auf Busse bis zu 50'000 
Franken erkannt werden. 

  

3 In besonders leichten Fällen kann von Strafe abge-
sehen werden. 
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      T1 Übergangsbestimmung der Änderung 
vom @@@ 

      

 Art.  T1-1 
Datenübermittlung 

 

 1 Die bisherigen Inhaberinnen und Inhaber der Ka-
minfegerkreise haben der Gebäudeversiche-
rung innert eines Monats seit Inkrafttreten der Ände-
rung dieses Gesetzes die Adressen der Eigentüme-
rinnen und Eigentümer der Gebäude mit Feuerungs- 
oder Abgasanlagen unentgeltlich und sortiert nach 
Gemeinden zu übermitteln. 

 

 II.  

      Keine Änderung anderer Erlasse.       

 III.  

      Keine Aufhebungen.       

 IV.  

      Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des In-
krafttretens. 

      

 Bern, 3. Juli 2019  

 Im Namen des Regierungsrates 
  
Der Präsident: Ammann 
Der Staatsschreiber: Auer 

 

 


